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Stellungnahme zum Referentenentwurf einer Verordnung zur Änderung der Anlage des Neue-
psychoaktive-Stoffe-Gesetzes und von Anlagen des Betäubungsmittelgesetzes 
 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

Die Deutsche Schmerzgesellschaft e. V. stimmt dem Referentenentwurf einer Verordnung zur 
Änderung der Anlage des Neue-psychoaktive-Stoffe-Gesetzes, die in Ergänzung zum 
einzelstofflichen Ansatz des Betäubungsmittelgesetzes (BtMG) eine Stoffgruppenregelung für 
bestimmte Stoffgruppen erhält, und zur Änderung der Anlage II des Betäubungsmittelgesetzes, die 
bestimmte gesundheitsgefährdende synthetische psychoaktive Stoffe zusätzlich aufnimmt, in der 
vorgelegten Form in vollem Umfang zu. 
 
Die Deutsche Schmerzgesellschaft e. V. teilt die Einschätzung des Bundesministeriums für 
Gesundheit und des nach § l Abs. 2 BtMG und § 7 NpSG zu beteiligenden 
Sachverständigenausschusses, dass das zunehmende Auftreten und die Verbreitung immer neuer 
chemischer Varianten psychoaktiver Stoffe eine Gefahr für die öffentliche Gesundheit darstellen. 
Begünstigt wird die zunehmende Verbreitung dieser neuen psychoaktiven Stoffe durch einen 
raschen Informationsaustausch und ein entsprechendes Angebot über das Internet. Hierdurch 
werden neu auftretende psychoaktive Stoffe in einer bisher nicht erreichten Geschwindigkeit und 
Menge für die Allgemeinheit verfügbar. Zum Schutz der öffentlichen Gesundheit ist folglich eine in 
der vorliegenden Form erfolgte Gesetzesänderung auf die sich verändernde Marktlage erforderlich. 
 

Mit freundlichen Grüßen 

 

      
Prof. Dr. Claudia Sommer      Thomas Isenberg 
Präsidentin        Geschäftsführer 
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